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Das Regelwerk des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (EHZK)
Inhaltsverzeichnis

       1. Grundsätze zur zukünftigen räumlichen Steuerung und Entwicklung 

                 des Einzelhandels und der    Zentren im Stadt-Umland-Bereich Husum………………..……2
                  1.1 Grundsatz 1 (zentrenrelevante Sortimente)……………………………………….…….….3
                  1.2 Grundsatz 2 (Nahversorgung)…………………………………………………….…….……5
                  1.3 Grundsatz 3 (nicht zentrenrelevante Sortimente)………………………………….….……6
     2. Textpassagen aus dem  Einzelhandels- und Zentrenkonzept (Original)
         die im Zusammenhang mit einer wohnortnahen Nahversorgung stehen…...................................7
    3.  Glossar - Definitionen einzelhandelsrelevanter Fachbegriffe…………………………………..……11
Wichtige Hinweise
Für das Regelwerk des Einzelhandels- und Zentrenkonzept  wurde eine Zusammenfassung durch die Bürgerbewegung Husum erstellt.
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt/ Umlandbereich (Original) wurde von dem Dortmunder Büro Junker und Kruse im August 2008 final fertig gestellt.

Bei der Zusammenfassung wurden einige Textpassagen zum Teil direkt vom Original übernommen. 
Für den Inhalt dieses Dokumentes (Zusammenfassung) wird keine Haftung übernommen.
1. Grundsätze zur zukünftigen räumlichen Steuerung und Entwicklung des Einzelhandels und  der    Zentren im Stadt-Umland-Bereich Husum
Die Ergebnisse der Ermittlung der absatzwirtschaftlichen Spielräume bedeuten für Husum, dass weniger ein quantitativer Ausbau als vielmehr die räumlich-strukturelle Verbesserung der Angebotssituation die Ziele der Einzelhandelsentwicklung  in Husum sicherstellen können.

Für Husum bedeutet dies, dass neue oder sich vergrößernde Anbieter nur bewusst, mit

Blick auf die Gesamtentwicklung als Konkurrenz „gesetzt“ werden sollen. Dies impliziert eine eingehende Prüfung sowohl des Angebotsschwerpunktes als auch der Verkaufsfläche zusätzlicher Anbieter. 

Mögliche Ausnahmen hinsichtlich einer Überschreitung des aufgezeigten quantitativen Entwicklungsspielraums indes müssen im Detail geprüft werden. Diese Ausnahmen können dann sinnvoll sein, wenn sie die angestrebte räumlich-strukturelle Entwicklung des Einzelhandels in Husum forcieren können. 

So ist eine Neuansieldung oder Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben (auch bei Überschreitung der absatzwirtschaftlichen Entwicklungsspielraume) z.B. dann sinnvoll, wenn Sie zur Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche, der räumlichen Konzentration des nicht-zentrenrelevanten Einzelhandels am Standort Gewerbegebiet Ost oder zur Sicherung wichtiger Grund- und Nahversorgungsbetriebe in den Siedlungsbereichen beitragen. 

Im Hinblick auf eine langfristige Sicherung der Einzelhandels- und Zentrenentwicklung im Stadt-Umland-Bereich Husum sollten für die zukünftige räumliche Einzelhandelsentwicklung

grundsätzliche Strategien entwickelt werden. Vor dem Hintergrund der o.g. Ziele sowie unter

Berücksichtigung der Bewertung der Ausgangssituation einerseits sowie der zukünftigen

entwicklungsbestimmenden Faktoren  andererseits sollen für Husum die folgenden Grundsätze zur räumlichen Einzelhandels- und Zentrenentwicklung gelten und durch entsprechende politische Beschlusse untermauert werden. So können sowohl intern (Selbstbindung; zukünftige Bauleitplanverfahren) als auch extern (für vorhandene Gewerbetreibende und potenzielle zukünftige Investoren) wichtige Signale gesetzt werden. Erst mit diesem Schritt kann es gelingen, allen Beteiligten Planungs-, Investitions- und Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Dabei sei insbesondere im Hinblick auf die zukünftige bauleitplanerische Umsetzung auch

an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen, dass das Einzelhandels- und Zentrenkonzept

zwar eine wichtige Entscheidungsgrundlage für zukünftige politische wie städtebauliche Entscheidungen in Richtung Einzelhandels- und Zentrenentwicklung im Stadt-Umland-Bereich Husum darstellt. 

Es gibt aber keine abschließende Auskunft über die städtebauliche Steuerung

von Einzelhandelsnutzungen. Vielmehr gibt es Leitvorstellungen und Grundsätze vor,

die im (bauleitplanerischen) Einzelfall umzusetzen sind. 

Somit sind die Kommunen des Stadt-Umland-Bereichs Husum nicht von der Pflicht entbunden, in jedem Einzelfall zu prüfen, welche bauleitplanerischen Festsetzungen städtebaulich gerechtfertigt werden können und mit dem Abwägungsgebot vereinbar sind.

1.1     Grundsatz 1 
(1) Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Hauptsortiment (Bed. 1) dürfen zukünftig nur noch im Hauptgeschäftsbereich (Bed. 2) der Husumer Innenstadt zugelassen werden..

(Bed. 1) Die Innenstadt ist weiträumiger als der                                                           Hauptgeschäftsbereich der Innenstadt.

(Bed. 2)  Sortimente die zum zentrenrelevanten Hauptsortiment gehören wurden bei der Konzepterstellung  definiert und sind in der eigens dafür angefertigten „Husumer Liste“ hinterlegt. 

(2) Ausnahmsweise können Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Hauptsortiment außerhalb des Hauptgeschäftsbereichs der Husumer Innenstadt zugelassen werden, sofern von Ihnen keine Negativwirkung (Bed. 1) auf den zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt (Bed. 2) zu erwarten ist. 

Dies ist in der Regel (Bed. 3) dann anzunehmen, sofern keine strukturprägende Größenordung (Bed. 4) überschritten wird und es sich um einen Einzelhandelsbetrieb (Bed. 5) mit einen zentrenrelevanten Hauptsortiment (Bed. 6) handelt und eine ergänzende (Bed. 7) Versorgung im unmittelbaren Bereich (Bed. 8) der Läden erfolgt, kann von Grundsatz 1 Nr.1  abgewichen werden. 

(Bed. 1) Unter Negativwirkung kann somit alles fallen, da keine eindeutige Konkretisierung erfolgt. Es wird nicht festgelegt,  was alles unter Negativwirkung fällt? Ebenso wird nicht festgelegt, wie die Negativwertung nachvollziehbar erfasst und bewertet wird. (Bed. 2) Auch mit der Formulierung „Dies ist in der Regel dann anzunehmen“ erfolgt keine eindeutige Konkretisierung. Durch diese Formulierung bleibt der große Ermessenspielraum auch weiterhin bestehen. (Bed. 3) siehe Punkt (1); (Bed. 1)

(Bed. 4) Strukturprägend sind alle Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten mit einer Betriebsgröße von mehr als 800 qm Verkaufsfläche sowie alle Einzelhandelsbetriebe mit sonstigen zentralrelevanten Hauptsortimenten mit mehr als 200 qm Verkaufsfläche.

(Bed. 5) Hier wird unterschieden. Dienstleistung ist nicht mit aufgeführt.

(Bed. 6)  siehe Punkt (1); (Bed. 2)

(Bed. 7) Ergänzende Versorgung bezieht sich auf Produkte die bisher noch nicht angeboten wurden.

(Bed. 8) Zum unmittelbaren Bereich zählt  der Einzugs- und Nahbereich.

(3)  Die strukturprägende Größenordnung (Bed. 1) gilt ortsabhängig (Bed. 2)  für alle Unternehmen (Bed. 3)  die nahversorgungs- und zentrenrelevante Sortimente gemäß der „Husumer Liste“ (Bed. 4)  führen.      

(Bed. 1) siehe Punkt (2); (Bed. 4) 

(Bed. 2) Gilt auch für Geschäfte in der Innenstadt. Sofern ein neues Sortiment angeboten wird, darf kein Anbieter (alter oder neuer) die strukturprägende Größenordnung überschreiten.

(Bed. 3) Dies gilt auch für Dienstleister sofern diese nahversorungs- und zentrenrelevante Sortimente anbieten.

(Bed. 4) siehe Punkt (1); (Bed. 2)

(4) Ein Unternehmen kann mehrere Betriebe betreiben. Damit das Unternehmen nicht für viele spezifische Sortimente jeweils einen Betrieb betreibt, um somit gemäß der strukturellen Größenordnungsregelung die Fläche von jeweils 800 qm oder 200 qm Verkaufsfläche je Sortiment nutzen kann, wird dies untersagt. Damit soll verhindert werden, dass sich neue Standortbereiche in Konkurrenz zur Innenstadt bilden.

(5) In Gewerbe- und Industriegebieten sowie – in Abhängigkeit von der jeweiligen Zweckbestimmung und den vorhandenen textlichen Festsetzungen –  (Bed. 1) auch in Sondergebieten, ist die Ansiedlung (Bed. 2)  und Erweiterung (Bed. 3)  von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten (Bed. 4)  unabhängig von der Größenordnung (Bed. 5) generell auszuschließen.
(Bed. 1) Durch diese Formulierung kann jeder Ort vom Einzelhandel mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten ausgeschlossen werden. 

(Bed. 2)Unternehmen, die beabsichtigen zentrenrelevante Hauptsortimente in den oben genannten Gebieten anzubieten wird dies untersagt.

(Bed. 3) Ebenso dürfen z.B.  bestehende Betriebe im Gewerbegebiet, welche zentrenrelevante Hauptsortimente anbieten, keine Erweiterung für diese Hauptsortimente durchführen.

 (Bed. 4) Die Regelung Punkt (5)  gilt für  Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten.

(Bed. 5) Ebenso gilt für die Regelung Punkt (5) nicht die Regelung der strukturellen Größenordnung. Siehe hierzu auch Punkt (2); (Bed. 4)

1.2     Grundsatz 2
(1) Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten sind zukünftig nur noch in der Innenstadt und den Nahversorgungszentren zulässig

(2) Einzelhandelsbetriebe (ab 800 m2 VKF) mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment sind zukünftig ausschließlich in den zentralen Versorgungsbereichen des Stadt-Umland-Bereichs Husum zulässig. 

(3) Neuansiedlungen sowie Erweiterungen bestehender Betriebe mit Angebotsschwerpunkt im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich sind zulässig sofern die wohnortnahe Grund- und Nahversorgung hierdurch zukünftig gesichert wird.

(4) Zusätzliche Angebote sind nur zulässig, sofern keine Gefahr von diesem zusätzlichen Angebot auf die bisherige wohnortnahe Grundversorgung im Stadt-Umland-Bereich ausgeht. Der Bestand der bisherigen wohnortnahen Grundversorgung (kleinen Läden vor Ort) soll hierdurch geschützt werden. 

(5)  Die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen eines zusätzlichen Lebensmittelangebotes müssen aufgrund möglicher Auswirkungen auf Versorger anderer zentraler Versorgungsbereiche berücksichtigt werden. Sind diese Auswirkungen negativ, kann eine Einschränkung in der Verkaufsfläche erfolgen oder ein Verbot zur Errichtung eines zusätzlichen Lebensmittelangebotes ausgesprochen werden.

(6) Außerhalb des Hauptgeschäftsbereich dürfen Neuansiedlungen sowie Erweiterungen von Lebensmittelanbietern in den Nahversorgungszentren die Betriebsgröße 

zwischen 1.000 m2 (Lebensmitteldiscounter) und 1.500 m2 (Vollsortimenter) nicht überschreiten. Der Hauptgeschäftsbereich der Innenstadt bleibt von dieser Regelung unberührt. Dieser muss lediglich das Kriterium der regionalen Verträglichkeit erfüllen.

(7) An solitären Standorten außerhalb der räumlich definierten zentralen Versorgungsbereiche

sind Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten

nur dann zulässig, wenn sie der Nahversorgung der im unmittelbaren

Umfeld vorhandenen Wohnbevölkerung dienen, und keine Auswirkungen

auf die zentralen Versorgungsbereiche zu erwarten sind.

       Folgende Bedingungen gelten für die Genehmigung von Einzelhandelsbetrieben mit   

       nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten an solitären Standorten:

- In einem Radius von 700 m dürfen maximal 35 % der spezifischen Kaufkraft für das  Sortiment Nahrung- und Genussmittel von den Konsumenten abgeschöpft werden.

- Der Radius des geplanten solitären Standorts darf maximal 70 m oder nicht unwesentlich mehr in Radius des nächstgelegenen zentralen Versorgungsbereich hineinragen. Diese Bedingungen gelten ausdrücklich nicht für Standorte innerhalb des Gewerbe- und Industriegebietes.

1.3      Grundsatz 3
(1) Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten sollen vorrangig in der Innenstadt und am Sonderstandort „Gewerbegebiet Ost“ zugelassen werden.

(2) Nicht zentrenrelevanter Einzelhandel ist nur bis zur Schwelle der Grossflächigkeit erlaubt

(3) Die Entwicklung oder Umstrukturierung vorhandener – stadtstrukturell sinnvoller – Flächenreserven am Standort „Gewerbegebiet Ost“ ist der Ausweisung neuer Sonderstandorte vorzuziehen

(4) Angebote zentrenrelevanter Sortimente sollen generell nicht in Gewerbegebieten verortet werden, wobei der Problematik von Randsortimenten eine besondere Bedeutung zukommt. 
(5) Zur angemessenen Versorgung mit Angeboten nicht-zentrenrelevanter Sortimente sind

der Einzelhandelsbestand und der Sonderstandort „Gewerbegebiet Ost“ als zukünftiger

Konzentrationsbereich innerhalb des Prognosehorizontes prinzipiell vollkommen ausreichend.

(6) Bestehende Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten

(z.B. Möbelmarkte, Bau- und Gartenmärkte), die ihren Standort außerhalb der

definierten zentralen Versorgungsbereiche und des Sonderstandorts haben,

können ihre Verkaufsfläche erweitern, wenn dies der langfristigen Sicherung ihres

Standortes dient und sich diese Erweiterung nicht negativ auf die zentralen Versorgungsbereiche und Sonderstandorte bzw. deren Entwicklungsperspektiven auswirkt.

In der Regel ist dann von keinem negativen Einfluss auszugehen wenn:

- die Verkaufsflächenerweiterung ausschließlich durch nicht-zentrenrelevante Sortimente erfolgt 

- die Erweiterungsfläche einen Anteil von maximal 10 % der vorhandenen Gesamtverkaufsfläche nicht überschreitet und 

- sich diese Erweiterung nicht negativ auf die zentralen Versorgungsbereiche und Sonderstandorte bzw. deren Entwicklungsperspektiven auswirkt.

(7) Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten (Haupt-)Sortimenten führen regelmäßig

so genannte Ergänzungs- oder Randsortimente (z.B. Möbelhaus verkauft auch Glas und Porzellan). 10 % der gesamten Verkaufsfläche von max. 800 qm dürfen diese Einzelhandelsbetriebe für ihre Ergänzungs- und Randsortimente verwenden. Gleichzeitig wird eine zulässige Fläche pro Randsortiment festgelegt, welche unabhängig von der gesamten Verkaufsfläche ist. Hierdurch wird vermieden, dass ein einzelnes Randsortiment eine Fläche von 80 qm einnehmen kann. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass eine solche Regelung nicht zur Einrichtung eines Shop-In-Shop-Systems genutzt wird, denn dieses käme einem Einkaufszentrum gleich.

(8) Eine Ausnahme bildet das so genannte „Handwerkerprivileg“:

Verkaufsstätten mit zentren- und nicht-zentrenrelevanten Sortimenten von produzierenden, weiterverarbeitenden oder Handwerksbetrieben können im Gewerbe- oder Industriegebiet zugelassen werden, wenn die Verkaufsfläche

- dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet ist,

- in betrieblichem Zusammenhang errichtet ist,

- dem Hauptbetrieb flächenmäßig und umsatzmäßig deutlich untergeordnet ist und

- die Grenze der Großflächigkeit nach § 11(3) Bau NVO nicht überschritten ist.
2. Textpassagen aus dem EHZK (Original) die im Zusammenhang mit einer   wohnortnahen Nahversorgung stehen
Angebotssituation des Einzelhandels in den Umlandkommunen Husums (ohne Husum selbst)               Die geringe einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung in den Warengruppen

des kurzfristigen Bedarfs kann jedoch auf den ersten Blick als Defizit hinsichtlich einer wohnstandortnahen Grundversorgung der Bevölkerung gewertet werden, da diese Sortimente üblicherweise in der Umgebung der Wohnstandorte gekauft werden. Aufgrund der z.T. sehr geringen Einwohnerzahlen fehlen jedoch oftmals die ökonomischen bzw. betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen für das Vorhandensein eines adäquaten Nahversorgungsangebots in den Umlandkommunen Husums. (S. 48)

Verteilung der Betriebe und Verkaufsflächen auf die Umlandgemeinden

Das Angebot in Schwesing, Simonsberg und Horstedt fallt quantitativ sehr gering aus

(≤ 100 m2) und umfasst nur einzelne Warengruppen, wie beispielsweise Nahrungs- und Genussmittel sowie Bau- und Gartenmarktsortimente in Horstedt (Bäcker und Kfz-Handel). 

In den kleinsten Gemeinden des Umlandbereiches, Wobbenbüll und Südermarsch, finden sich überhaupt keine einzelhandelsrelevanten Angebote. (S. 49)

Die Gemeinden Simonsberg und Horstedt verfügen über kein vollständiges Nahversorgungsangebot im Lebensmittelbereich; ein Landhandel und ein Naturkostladen (Simonsberg) bzw. ein Bäcker (Horstedt) bieten lediglich Teilsortimente der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel an.

In den Gemeinden Schwesing, Wobbenbüll und Südermarsch ist kein nahversorgungsrelevantes Angebot vorhanden.

Innerhalb zusammenhängender siedlungsräumlicher Strukturen können Einzelhandelsbetriebe

auch Versorgungsfunktionen für unmittelbar benachbarte, jedoch administrativ getrennte

Siedlungsbereiche übernehmen. Die Gemeinden des SUB Husum liegen mit Ausnahme

von Mildstedt jedoch räumlich sowohl untereinander als auch vom Kernort Husum

relativ deutlich abgesetzt (vgl. Karte 1). Allerdings verfügen die Gemeinden des SUB Husum

überwiegend nur über geringe Bevölkerungszahlen. Der Aufbau eines adäquaten, wohnortnahen Nahversorgungsangebots ist gerade aufgrund dieser geringen Mantelbevölkerung deutlich erschwert. Die mit der Bevölkerungszahl verbundene sortimentsspezifische Kaufkraft in den einzelnen Kommunen bietet aus betriebswirtschaftlicher Sicht keine ausreichende ökonomische Basis für Ansiedlung bzw. Etablierung eines Nahversorgungsbetriebs (z.B. Supermarkt) derzeit üblicher Markteintrittsgrößen. Vor diesem Hintergrund ist das bestehende Nahversorgungsangebot mit den kleineren Lebensmittelladen bestmöglich gewährleistet. Innerhalb des Husumer Stadtgebiets besteht ein weitgehend kompakter Siedlungskörper. (S. 55)

Im Stadtteil Rödemis existieren vorrangig kleinere Lebensbetriebe. Der größte unter ihnen

ist mit knapp 300 m2 Verkaufsflache der P+L Warenmarkt.

Die Stadtteile Husum-West und Kielsburg verfügen lediglich über je einen Bäcker.

Wahrend dieser im Stadtteil Husum-West dem Siedlungsbereich zugeordnet ist, befindet

er sich im Stadtteil Kielsburg im Gewerbegebiet Husum Ost. In den Stadtteilen Halebüll,

Hockensbüll und Lund ist kein separates nahversorgungsrelevantes Einzelhandelsangebot

vorhanden.

Neben dieser rein quantitativen Analyse auf Ebene der (administrativen) Stadtteile muss in

einem zweiten Schritt der räumlichen Betrachtung vor allem die räumliche Lage und fußläufige Erreichbarkeit der Lebensmittelbetriebe als Bewertungsmassstab für die Nahversorgungssituation herangezogen werden. Unterschiedliche wissenschaftliche Untersuchungen haben ein Entfernungsmaß von ca. 500 bis 700 Metern als eine kritische Zeit-Wegschwelle für Fusgängerdistanzen herausgestellt. Dieser Radius ist eine allgemein anerkannte, zwischen Wohn- und Angebotsstandorten anzusetzende Entfernung. Letztendlich ist mit Blick auf eine möglichst gute Versorgung auch für ältere und immobile Bevölkerungsgruppen ein Fußweg von rd. 600 Metern das äußerste Maximum einer realistischen Zeit-Weg-Schwelle, die in der folgenden Betrachtung zu Grunde gelegt wurde (S.57),

Auch der kurzfristige Bedarfsbereich weist hohe Kaufkraftzuflüsse aus dem Umland

auf, so dass sich hier eine Zentralität von insgesamt 144 ergibt. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass es sich hierbei vorrangig um Guter der Grundversorgung handelt, die

in der Regel „vor Ort“ gekauft werden. Der hohe Wert in diesem Bereich deutet somit

zum einen auf eine geringe Angebotsausstattung in den in der Regel dünn besiedelten

Gebieten außerhalb des SUB hin. Aufgrund des großen Gesamtvolumens der einzelhandelsrelevanten Verbrauchsausgaben in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel (vgl. z.B. Tabelle 20) resultieren im SUB Husum aus der Zentralität von 141 die

zweithöchsten monetären Kaufkraftzuflüsse aller Branchen (ca. 27 Mio. Euro). (S. 80)

Die fehlenden quantitativen (absatzwirtschaftlichen) Entwicklungsspielraume sollen jedoch

nicht dazu dienen, sinnvolle qualitative oder räumliche Angebotsverbesserungen zu verhindern.

Auch geht es – wie bereits erwähnt – nicht darum, bestehende Einzelhandelsbetriebe

vor Konkurrenz zu schützen. Es bestehen durchaus Entwicklungsperspektiven für städtebaulich

sinnvolle bzw. stadtentwicklungspolitisch wünschenswerte Standorte, wenn

solche Entwicklungen zu einer räumlich wie strukturell qualitativen Verbesserung der

Angebotssituation beitragen. Dazu zählen beispielsweise:

Eine Sicherung und Stärkung des innerstädtischen Hauptgeschäftsbereichs Husums als

städtebaulich, historisch und funktional bedeutendstem Einzelhandelsstandort und wichtigstem

zentralen Versorgungsbereich im Sinne der §§ 2(2), 9(2a) und 34(3) BauGB sowie

§ 11(3) BauNVO,

eine räumliche Konzentration des Einzelhandelsangebots auf ausgewählte, funktional

gegliederte Einzelhandelsstandorte im Stadtgebiet zur Sicherung attraktiver und tragfähiger

Einzelhandelsstrukturen,die Schließung räumlicher Versorgungslücken in der wohnortnahen Grundversorgung durch die Ansiedlung wohnortnaher und maßvoll dimensionierter Einzelhandelsbetriebe

mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment, sofern hierdurch keine negativen Auswirkungen

auf die Strukturen in den zentralen Versorgungsbereichen des Stadt-Umland-

Bereichs Husums zu vermuten sind,

die Ansiedlung neuer oder spezialisierter Anbieter, deren Sortimente in Husum bislang

nicht vertreten sind und die somit zu einer Diversifizierung und Attraktivierung des Einzelhandelsangebotsbeitragen. (S. 87-88)

Eine Ausnahme bilden Standorte zur Sicherung der wohnortnahen Grundversorgung.(S. 89)

Aufgrund der vorherrschenden dichten Bebauungsstrukturen und der oftmals hohen

Nutzungsdichte (Einzelhandel, Dienstleistungen, Wohnen) in der Husumer Innenstadt

sind die Möglichkeiten zur räumlichen Erweiterung bestehender Einzelhandelseinrichtungen

bzw. Erschließung neuer Flächen jedoch deutlich eingeschränkt. Die wenigen

unbebauten Flächen sind überwiegend sehr kleinteilig strukturiert. Größere zusammenhängende

Flächen sind hingegen meist intensiv genutzt. Deshalb wäre hier – wenn

überhaupt – nur eine sehr langfristige Umstrukturierung möglich. Flächenpotenziale ergeben

sich hier vor allem durch die Zusammenlegung von leerstehenden Ladenlokalen

oder einer umfassenden baulichen Umstrukturierung von Blockbereichen unter Einbeziehung

angrenzender (Potenzial-)Flächen. (S. 89)

Definition des zukünftigen räumlichen Zentrenmodells für den Stadt-Umland-Bereich Husum.
Ausgangspunkt für die Erarbeitung des räumlichen Zentrenkonzepts ist die vorhandene Einzelhandels- und Zentrenstruktur im Stadt-Umland-Bereich Husum. Als Grundgerüst dient

dabei eine zweistufige Gliederung der Zentren. Diese sollen sich vor allem hinsichtlich ihres

Einzelhandels- und Dienstleistungsangebots dahingehend unterscheiden, dass das Zentrum

der Stufe I (Hauptgeschäftszentrum) für die gesamte Stadt (und auch die Region) von Bedeutung ist und die Zentren des Typs II auf Ebene der Umlandkommunen bzw. einzelner Stadtteile Husums wirken und der wohnortnahen Versorgung des täglichen Bedarfs dienen.(S. 104)

Auch solitäre Nahversorgungsstandorte übernehmen wichtige Nahversorgungsfunktionen und sind im Sinne des vorgelegten Konzeptes zu erhalten und zu sichern. Gleichwohl können sie unter städtebaulichen und funktionalen Kriterien nicht als zentrale Versorgungsbereiche u.a. i.S.d. §§ 2(2), 9(2a) und 34(3) oder auch § 11(3) BauNVO eingestuft werden (vgl. Abbildung 15) (S. 104)

Da eine flächendeckende (wohnungsnahe) Grundversorgung innerhalb Husums jedoch nicht

allein durch die zentralen Versorgungsbereiche sichergestellt werden kann, decken die solitären Nahversorgungsstandorte diese vorhandenen räumlichen Lücken ab. Somit wird erst unter Berücksichtigung dieser Standorte eine flächendeckende und umfassende wohnungsnahe Grundversorgungsstruktur in Husum gewährleistet. Auch wenn sie nicht unter das „Schutzregime“ der neuen rechtlichen Grundlagen (insbesondere §§ 2(2, 9(2a) und 34(3) BauGB) fallen, sollen sie dennoch – als räumliche Ausprägung eines übergeordneten Ziels im Rahmen des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts – als bedeutendes Abwagungskriterium für die zukünftige städtebauliche Steuerung und baurechtliche Genehmigung von Einzelhandelsplanvorhaben herangezogen werden. Dieser Umstand hat bei der Formulierung der Ziele und Grundsätze der Einzelhandelsentwicklung entsprechende Berücksichtigung gefunden (S. 106)

Räumliche Entwicklungsoptionen

Vor dem Hintergrund der stark begrenzten räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb

der bestehenden Strukturen des Hauptgeschäftsbereiches in seiner derzeitigen

Abgrenzung, ist es in diesem Zusammenhang sinnvoll, zusätzliche Flächen, die unmittelbar

an die heutigen Einzelhandelslagen des Hauptgeschäftsbereichs angrenzen, als Entwicklungsbereiche

bzw. Potenzialflächen zur räumlichen Entwicklung des Hauptgeschäftszentrums

auszuweisen. Auf diese Weise stehen auch zukünftig Flächen im Kontext

des Hauptgeschäftsbereichs für eine Einzelhandelsentwicklung zur Verfügung, so dass

ein Stillstand der Einzelhandelsentwicklung bzw. eine reine Negativ- bzw. Verhinderungsplanung

vermieden wird.

Potenzielle Entwicklungsflächen sind in diesem Zusammenhang vor allem beim Gelände

zwischen Rote Pforte und Zingel Damm zu suchen. Insgesamt ist aufgrund der bestehenden

Angebotsausstattung keine zwingende Erweiterung der Hauptgeschäftslagen erforderlich. (S.108)

Mit den neuen Betriebsformen sowie neuer Technik hat sich zum Teil das Kundenverhalten

geändert. Lebensmittel werden z.B. sehr häufig auf Vorrat eingekauft. Wegen dieser Verhaltensänderung wird von den Betreibern die Zentrenrelevanz der Lebensmittel in Frage gestellt (S. 116)
Zur Erhaltung der Nahversorgung ist allerdings das Angebot von Lebensmitteln in

zentralen Bereichen unabdingbar. Insofern ist die Standortwahl hierfür weiter auf die zentralen

Bereiche zu beschranken. Darüber hinaus ist durch die Veränderung der Altersstruktur

(Erholung des Anteils alter Menschen) und der Haushaltsstruktur (Single-Gesellschaft) davon

auszugehen, dass der Vorratseinkauf zurückgehen wird. Eine rückläufige Tendenz bei den

großflächigen Anbietern ist dennoch eher unwahrscheinlich.

Außerdem sind Lebensmittelanbieter auf Grund ihrer hohen Kundenfrequenz insbesondere

für die Erhaltung der Versorgungsfunktion in zentralen Bereichen der Stadt-Umland-

Bereichteile aber auch insbesondere in klein- und mittelstädtischen Zentren von herausragender

Bedeutung.

Im Übrigen wandeln sich die Einzelhandelsbetriebe zunehmend zu Kaufhäusern; dies ist insbesondere

bei einigen Discountern festzustellen. Insofern ist auch vor diesem Hintergrund

grundsätzlich eine Zentrenrelevanz gegeben.

Getränke werden ebenfalls häufig nicht mehr als zentrenrelevant angesehen, da diese in

der Regel in Kisten und größeren Mengen eingekauft werden. In diesem Fall ist das Herauslösen

nachvollziehbar, da mit dem Betrieb eines Getränkemarktes eine Reihe störender Faktoren

einhergeht (An- und Ablieferverkehr mit Lkws, Be- und Entladen im Kundenverkehr

etc.). Eine Definition als nicht zentrenrelevantes Sortiment ist dennoch problematisch, da

damit eine Artikelgruppe und nicht mehr ein Sortiment bewertet wird. Es ist deshalb eine

planungsrechtliche Möglichkeit zu finden (z.B. über eine Ausnahmeregelung), die der Besonderheit dieses Artikels Rechnung trägt. (S. 117)
3. Glossar – Definitionen einzelhandelsrelevanter Fachbegriffe

Hinweis: Das Glossar wurde direkt vom aktualisierten  Einzelhandels und Zentrenkonzeptes für die Stadt Rheine übernommen (S. 161-163). Dieses Konzept wurde auch vom Dortmunder Büro Junker und Kruse erstellt
	Begriff
	Definition

	Einzelhandel im engeren

Sinne


	Absatz von Waren an Endverbraucher ohne Kraftfahrzeug-Handel, Brenn-, Kraft- und Schmierstoffhandel sowie Apotheken.

Einzelhandelsbetrieb Ein Einzelhandelsbetrieb ist ein Betrieb, der ausschließlich oder überwiegend an letzte Verbraucher verkauft. Hierzu zählen u.a. alle Kauf- und Warenhäuser, SBWarenhäuser,

SB-Kaufhäuser, Verbrauchermärkte sowie Fachmärkte. Dazu gehört

auch der Direktverkauf an Endverbraucher, unabhängig davon, ob dieser am Standort des Fertigungsbetriebs oder in einem eigens dazu geschaffenen Zentrum (Factory- Outlet-Center) erfolgt.



	Einzelhandelsrelevante

Kaufkraft


	Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft bezeichnet denjenigen Anteil an den privaten Verbrauchsausgaben, der dem Einzelhandel zufließt. Die der BBEUnternehmensberatung GmbH, Köln ermittelt diesen Schätzwert auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen und in der Regel in regelmäßigen Abständen. Dabei werden die für jedes Gebiet unterschiedlichen Ausgaben für Dienstleistungen, Wohnung, Reisen und Zukunftsvorsorge (ermittelt durch Verbraucherstichproben) von der allgemeinenKaufkraft des Gebietes abgezogen.



	Einzelhandelsrelevante

Kaufkraftkennziffer


	Die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer beschreibt das Verhältnis der in einer räumlichen Teileinheit vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft pro Einwohner zur einzelhandelsrelevanten einwohnerbezogenen Kaufkraft in der gesamten Bundesrepublik. Die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer pro Kopf gibt die prozentuale Abweichung der Pro-Kopf-Einzelhandelsrelevanten-Kaufkraft vom Bundesdurchschnitt

(Indexwert = 100) an. Die Kennziffern werden z.B. von der BBEUnternehmensberatung GmbH, Köln ermittelt und jährlich aktualisiert.



	Einzelhandelsrelevante

Zentralität


	Die einzelhandelsrelevante Zentralität einer Stadt/Region stellt ein maßgebliches Gütekriterium nicht zuletzt für die Leistungsstärke des Einzelhandels dar, denn sie ist Indikator dafür, wie weit es einem Teilraum gelingt, zur lokal gebundenen Kaufkraft zusätzliche Kaufkraft zugunsten des niedergelassenen Einzelhandels anzuziehen

(Verhältnis des Einzelhandelsumsatz zur lokalen Kaufkraft). Die Zentralität ist damit eine Maßzahl für den Kaufkraftzufluss oder den Kaufkraftabfluss einer Region.



	Einzelhandelsrelevante

Zentralitätskennziffer


	Die einzelhandelsrelevante Zentralitätskennziffer wird durch das Verhältnis von Einzelhandelsumsatz zu dem vorhandenen einzelhandelsrelevanten Nachfragevolumen berechnet. Ein Wert von 100 bedeutet, dass der Einzelhandelsumsatz genauso groß ist, wie die einzelhandelsrelevante Kaufkraft in dieser Region. Abweichungen über den Basiswert (Indexwert = 100) deuten auf eine Leistungsstärke (Kaufkraftzuflüsse) hin bzw. eine Abweichung unterhalb des Basiswertes deuten auf Strukturschwächen

(Kaufkraftabflüsse) des Einzelhandels in der untersuchten Region hin.

Großflächigkeit Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind in Abgrenzung zum sonstigen Handel planungsrechtlich eine eigenständige Nutzungsart. Zu ihnen zählen u.a. Warenhäuser, SB-Warenhäuser, Kaufhäuser, Verbrauchermärkte sowie Fachmärkte. Planungsrechtlich

werden Einzelhandelsbetriebe nach der aktuellen Rechtsprechung des BverwG (Urteile vom 24. Nov. 2005) ab einer Verkaufsflächen von etwa 800 m² als großflächig i.S.v. §11 (3) BauNVO eingestuft. Sonder- oder kerngebietspflichtig werden großflächige Einzelhandelsbetriebe gem. § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO aber nur dann, wenn sie sich auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können. Solche Auswirkungen sind nach der (widerlegbaren) Vermutungsregelung

des § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO in der Regel anzunehmen, wenn die Geschossfläche des Betriebs 1.200 m² überschreitet.



	Kaufkraftabfluss
	Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft, die durch die am Ort vorhandenen Anbieter nicht gebunden werden kann und folglich in andere Orte/das Umland oder in den Versand-/Internethandel abfließt. Kaufkraftabflüsse zeigen die räumliche Einkaufsorientierung der ansässigen Bevölkerung auf.



	Kaufkraftbindung
	Die Kaufkraftbindung beschreibt den Anteil der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft der Einwohner eines Ortes, der von den lokalen Anbietern gebunden und somit in Umsatz umgewandelt werden kann.



	Kaufkraftpotential
	Das am Ort vorhandene Kaufkraftvolumen, ermittelt aus der Einwohnerzahl und der bundesdurchschnittlichen, einzelhandelsrelevanten Kaufkraft pro Kopf sowie der einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffer des Ortes.



	Nahversorgungs-relevantes

Sortiment


	Als nahversorgungsrelevantes Sortiment werden Warengruppen bezeichnet, die dem täglichen Bedarf dienen (Lebensmittel, Getränke sowie ggf. auch Drogerie- und Kosmetikartikel) und demzufolge wohnungsnah nachgefragt werden können. Die nahversorgungsrelevanten Sortimente können ggf. auch innenstadtrelevant sein

	Umsatzkennziffer
	Umsatzkennziffern bringen die regionale Verteilung der Einzelhandelsumsätze in Deutschland zum Ausdruck. Berechnungsgrundlage ist die Umsatzsteuerstatistik, wobei diese regional bereinigt werden muss. Der Umsatz in Euro gibt den gesamten

im jeweiligen Gebiet getätigten Einzelhandelsumsatz an. Der Umsatz pro Kopf gibt einen Durchschnittsbetrag des Einzelhandelsumsatzes für jeden Einwohner des Gebietes an. Die Umsatzkennziffer pro Kopf stellt somit die prozentuale Abweichung des Pro- Kopf-Umsatzes vom Durchschnitt der Bundesrepublik (Indexwert = 100) dar. Abweichungen über dem Basiswert deuten auf einen umsatzstärkeren Einzelhandel im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt hin. Abweichungen unterhalb des Basiswertes

deuten auf vergleichsweise niedrigere Umsätze im Einzelhandel in der untersuchten Region hin. Somit können Hinweise auf die Attraktivität einer Stadt als Einzelhandelsstandort gewonnen werden.



	Verkaufsfläche
	Gemäß Ziffer 2.2.4 des „Einzelhandelserlasses“ vom 07.05.1996 (MBl. NW. 1996 S. 935.)und jüngst durch das Bundesverwaltungsgericht bestätigt ist „Verkaufsfläche die Fläche, die dem Verkauf dient einschließlich der Gänge, Treppen in den Verkaufsräumen, Standflächen für Einrichtungsgegenstände, Kassenzonen, Schaufenster, und sonstige Flächen, soweit sie dem Kunden zugänglich sind, sowie Freiverkaufsflächen, soweit sie nicht nur vorübergehend genutzt werden“.

 Auch zur Verkaufsfläche zählt grundsätzlich der Raum hinter der Kasse, der von dem Kunden u.a. für die Verpackung und das Umladen der Ware genutzt werden kann oder als Verteilerfläche bzw. Zugangsfläche zu dem Konzessionär oder zum Ausgang dient.


 Für Kunden zugängliche Flächen, ein Verteilerflur oder ähnliche kundenzugängliche baulichen Anlagen sind grundsätzlich Verkaufsflächen.


 Ebenso zählen dazu die Kundentoiletten und ihre Zugangsräume/-flächen, Eingänge und Flure, Windfänge oder Windfanganlagen.


 Die für den Kunden uneingeschränkt zugänglichen Lagerflächen sind grundsätzlich der Verkaufsfläche zuzurechnen.


 Die Flächen für die Einkaufswagen, die innerhalb des Gebäudes oder unter überdachten Flächen am Gebäude aufgestellt sind, gelten grundsätzlich als Verkaufsfläche.


 Ausstellungsflächen für Aktions- oder Saisonwaren außerhalb des Eingangsbereiches bzw. neben dem Eingangsbereich auf überdachten oder ähnlichen Flächen am Gebäude sind grundsätzlich der Verkaufsfläche zuzurechnen.
Das Bundesverwaltungsgericht unterstützt mit seiner Entscheidung vom 24.11.2005 „27“ die oben genannte Definition der Verkaufsfläche:

„In die Verkaufsfläche einzubeziehen sind alle Flächen, die vom Kunden betreten werden können oder die er – wie bei einer Fleischtheke mit Bedienung durch Geschäftspersonal

– einsehen, aber aus hygienischen und anderen Gründen nicht betreten

darf. Dabei kommt es nicht auf den Standort der Kassen an, so dass auch der Bereich, in den die Kunden nach der Bezahlung der Waren gelangen, einzubeziehen ist. Nicht zur Verkaufsfläche gehören dagegen die reinen Lagerflächen und abgetrennte Bereiche, in denen beispielsweise die Waren zubereitet und portioniert werden. „28“



	Verkaufsflächen-ausstattung

je Einwohner


	Das Verhältnis der einzelhandelsrelevanten bzw. branchenspezifischen Verkaufsfläche bezogen auf die jeweilige Einwohnerzahl ist ein quantitativer Versorgungsindikator für den Ausstattungsstandard des jeweiligen Untersuchungsgebietes.



	Zentraler Versorgungsbereich


	Ein zentraler Versorgungsbereich ist ein (im Sinne des § 34 (3) BauGB) schützenswerter Bereich, der sich aus planerischen Festlegungen (Bauleitplänen, Raumordnungsplänen), raumordnerischen und oder städtebaulichen Konzeptionen sowie tatsächlichen,

örtlichen Verhältnissen ergibt .Innerhalb einer Kommune kann es mehr als nur einen zentralen Versorgungsbereich

geben (innerstädtisches Hauptzentrum sowie Stadtteil-/Neben oder Nahversorgungszentren). Daneben muss ein zentraler Versorgungsbereich zum Betrachtungszeitraum noch nicht vollständig entwickelt sein, wobei eine entsprechende, eindeutige Planungskonzeption (zum Genehmigungszeitpunkt eines Vorhabens) vorliegen muss. Im

Gegensatz, z.B. zu einem Einkaufszentrum, definiert sich der zentrale Versorgungsbereich insbesondere über seine Multifunktionalität (Mischung aus Einzelhandel, Dienstleistungen, Kultur, Freizeit, Verwaltung etc.)

Die Abgrenzung eines zentralen Versorgungsbereiches ist unter städtebaulichen und funktionalen Gesichtpunkten vorzunehmen. Dabei kann ein zentraler Versorgungsbereich über die Grenzen des Hauptgeschäftsbereiches hinausgehen und muss nicht

zwingend mit einer Kerngebietsausweisung (in Bebauungsplänen) übereinstimmen. Wesentliche Abgrenzungskriterien sind:

Funktionale Kriterien: Handelsdichte, Passantenfrequenz, Kundenorientierung der Anbieter (Autokunden, Fußgänger), Multifunktionalität (Dienstleistungen, Handel,

Gastronomie). Städtebauliche Kriterien: Bebauungsstruktur, Gestaltung und Dimensionierung der Verkehrsstruktur, Barrieren (Straße, Bahnlinie etc.), Gestaltung des öffentlichen Raumes (Pflasterung, Begrünung etc.) und Ladengestaltung -präsentation.




27 Vgl. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrheinwestfalen (OVG NRW), Urteil vom 22. Januar 2004 – 7A

1273/02 -, S. 25; Urteil vom 3. November 1988 – 11 A 2310/86 -, BRS 49 Nr. 72, mit weiteren Nachweisen

28 Vgl. Pressemitteilung des BVerwG Nr. 63/2005 vom 24.11.2005, Leipzig















